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Verbandssatzung für den Zweckverband  

Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, VGI  
 

Vom 22. März  2023 
 (OBABl. S. 146/2023) 

 

Der Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, VGI erlässt aufgrund von Art. 44 Abs. 
1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 20. Juni 1994 (GVBl S. 555, 1995 S. 98, BayRS 2020-6-1-I), das zuletzt durch § 5 
des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. S. 674) geändert worden ist, folgende  
 

 

Verbandssatzung 
 

 
§ 1 Name und Sitz 
 
(1) Der Zweckverband führt den Namen „ Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, VGI“. Er ist 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
 
(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Ingolstadt. 
 
 
§ 2 Verbandsmitglieder 
 
(1) Verbandsmitglieder sind die Stadt Ingolstadt und die Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schro-
benhausen und Pfaffenhofen a. d. Ilm. sowie die Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH (INVG). 
 
(2) Die Verbandsmitglieder verpflichten sich, die Ziele des Zweckverbandes aktiv zu fördern und 
wirken auf die Umsetzung der Beschlüsse des Zweckverbandes in ihrem Einflussbereich hin.  
 
 
§ 3 Räumlicher Wirkungskreis 
 
Der räumliche Wirkungskreis des Zweckverbandes umfasst das Gebiet der Stadt Ingolstadt, des 
Landkreises Eichstätt, des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen und des Landkreises Pfaffen-
hofen a.d. Ilm. 
 
 
§ 4 Aufgaben und Befugnisse 
 
(1) Aufgabe des Zweckverbandes ist die Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahver-
kehrs zu einem attraktiven und leistungsfähigen, durchgängig nutzbaren, unter verkehrlich, sozi-
alen und ökologischen Gesichtspunkten bedarfsgerechten Gesamtsystems für die Bevölkerung 
im Sinne eines Verkehrsverbundes, das alle Verkehrsangebote des allgemeinen ÖPNV und des 
Schienenpersonennahverkehrs im Rahmen der Aufgabenverantwortung der Verbandsmitglieder 
für den allgemeinen ÖPNV für die Region bündelt. 
 
(2) Dem Zweckverband obliegt insbesondere die Festlegung  
1. der Tarifhöhe und der Tarifstruktur sowie der Beförderungsbedingungen im Verbundgebiet 
2. des Einnahmenaufteilungsverfahrens 
3. des Vertriebskonzepts und der Regelung der Vertriebsprovisionen 
4. des Marketingkonzepts und der Leitlinien der Öffentlichkeitsarbeit 
5. von Mindeststandards für Verkehrsangebote 
6. der Leitlinien der Kundenbetreuung und des verbundweiten Beschwerdemanagements 
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(3) Der Zweckverband kann für die Festsetzung von Höchsttarifen für alle Fahrgäste oder be-
stimmte Gruppen von Fahrgästen eine allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 2 Buchstabe l) VO 
(EG) Nr. 1370/2007 über die Anwendung des Verbundtarifes und damit zusammenhängender 
Integrationserfordernisse an den Verkehr sowie den entsprechenden Ausgleich an die Verkehrs-
unternehmen erlassen.  
 
(4) Im Übrigen überträgt der Zweckverband die Zusammenarbeit mit den im Verbundgebiet tä-
tigen Verkehrsunternehmen und insbesondere die Ausübung von Rechten und Pflichten aus der 
bestehenden Kooperation für die Anwendung des regionalen Gemeinschaftstarifes auf das Kom-
munalunternehmen Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt, VGI AöR, die in allen Angelegenhei-
ten des Verbundes den Verkehrsunternehmen gegenüber unmittelbar handlungsberechtigt ist. 
Die Finanzierungsverantwortung für Verpflichtungen verbleibt vollumfänglich beim Zweckver-
band. Dies gilt insbesondere auch für etwaige Ausgleichsverpflichtungen gegenüber den Ver-
kehrsunternehmen. 
 
(5) Dem Zweckverband können weitere Aufgaben im Rahmen der Zuständigkeiten der Ver-
bandsmitglieder gemäß Art. 8 BayÖPNVG übertragen werden. 
 
 
§ 5 Verbandsorgane 
 
Organe des Zweckverbandes sind 
1. die Verbandsversammlung 
2. der Verbandsvorsitzende. 
 
 
§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung, Stimmrecht 
 
(1)  Die Verbandsversammlung besteht aus 
 a) dem Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt als Verbandsvorsitzenden 
 b) dem Landrat des Landkreises Eichstätt als stellvertretendem Verbandsvorsitzenden 
 c) elf weiteren Verbandsräten, von denen 
     vier von der Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH,, 
     drei aus dem Kreistag des Landkreises Eichstätt, 
     zwei aus dem Kreistag des Landkreises Neuburg/Schrobenhausen, 
     zwei aus dem Kreistag des Landkreises Pfaffenhofen a.d. Ilm 
 zu entsenden sind. 
 
(2)   Die Verbandsmitglieder bestellen für jeden Verbandsrat für den Fall seiner Verhinderung ei-
nen Stellvertreter. Die Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden und des stellvertretenden Ver-
bandsvorsitzenden vertreten diese nicht in ihrer Eigenschaft als Verbandsvorsitzender oder als 
stellvertretender Verbandsvorsitzender. 
 
(3)  Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, endet das 
Amt als Verbandsrat mit dem Ende ihres kommunalen Wahlamtes; entsprechendes gilt für ihre 
Stellvertreter. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen 
Verbandsräte weiter aus.  

 
(4) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Verbandsräte jedes Mitgliedes können nur einheitlich 
abstimmen.  
 
 
§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung 
 
(1) Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche Einladung des Verbandsvorsitzenden zusam-
men.  Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Beratungsgegenstände angeben und 
den Verbandsräten spätestens eine Woche vor der Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann 
der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf 24 Stunden abkürzen. 
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(2)  Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen. 
Sie muss außerdem einberufen werden, wenn es ein Verbandsrat beantragt; im Antrag sind die 
Beratungsgegenstände anzugeben.  
 
 
§ 8 Sitzungen der  Verbandsversammlung 
 
(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände der Verbandsversammlung 
vor. Er leitet die Sitzung und handhabt die Ordnung während der Sitzung. 
 
(2) Die Vertreter der Aufsichtsbehörden haben das Recht, an der Verbandsversammlung bera-
tend teilzunehmen. Auf Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen. Die Verbandsversammlung kann 
auch andere Personen hören. 
 
(3) Verbandsräte haben die Möglichkeit, jederzeit Mitarbeiter aus der Verwaltung oder Mitglie-
der der Körperschaft zu den Sitzungen zuzuziehen. 
 
 
§ 9 Beschlüsse  in der  Verbandsversammlung 
 
(1)  Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte ordnungsge-
mäß geladen sind und die Mehrheit der Verbandsräte anwesend und stimmberechtigt ist. Über 
andere als in der Einladung angegebene Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss gefasst 
werden, wenn alle Verbandsräte erschienen und mit einer Beschlussfassung einverstanden sind.  
 
(2)  Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der persönlichen 
Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal 
zur Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Erschienenen beschlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten Einladung ausdrücklich hin-
zuweisen. 
 
(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder diese Verbandssatzung nicht 
etwas anderes vorschreiben, werden die Beschlüsse der Verbandsversammlung mit einfacher 
Mehrheit der Abstimmenden gefasst; es wird offen abgestimmt.  Bei Stimmengleichheit ist der 
Antrag abgelehnt.  
 
(4) Entscheidungen des Zweckverbandes, die sich nur im Gebiet eines Zweckverbandsmitglie-
des unmittelbar auswirken, haben im Einvernehmen mit diesem Mitglied zu erfolgen. 
 
(5) Folgende Beschlüsse erfordern Einstimmigkeit: 
 a)  Änderung der Verbandssatzung; 
 b)  Beschlüsse zu § 4 Abs. 2 Ziffer 1 bis 2 i.V.m. Abs.   4 sowie Richtlinien zu deren Finan-

zierung nach § 19 Abs. 1: 
 c) Übernahme von Aufgaben gemäß § 4 Abs. 5 und deren Finanzierung durch eine geson-

derte Umlage gemäß § 19 Abs. 2; 
 d) Änderung der Satzung der VGI AöR; 
 e) Auflösung der VGI AöR. 
 
(6) Die Beschlüsse  sind unter Angabe von Tag und Ort der Sitzung, der Namen der anwesen-
den Verbandsräte, der behandelten Gegenstände und der Abstimmungsergebnisse (Stimmen-
verhältnis) in ein Beschlussbuch einzutragen und von dem Verbandsvorsitzenden und dem 
Schriftführer zu unterzeichnen. Schriftführer ist der Geschäftsleiter der Geschäftsstelle oder eine 
Dienstkraft des Verbandsmitgliedes, dessen Verbandsrat jeweils den Verbandsvorsitz führt. Je-
des Mitglied der Verbandsversammlung kann verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten 
wird, wie es abgestimmt hat. Abschriften der Niederschriften sind unverzüglich den Verbandsmit-
gliedern zu übermitteln. 
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(7) Die Verbandsversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung, in der die näheren Bestimmun-
gen über den Geschäftsgang enthalten sind. 
 
 
§ 10 Sitzungsteilnahme durch Ton-Bild-Übertragung 
 
(1) Die Verbandsräte (mit Ausnahme des Vorsitzenden) sowie Hinzugezogene gem. § 8 Abs. 2 
und 3 können an den Sitzungen der Verbandsversammlung mittels Ton-Bild-Übertragung teilneh-
men. Zugeschaltete Verbandsräte gelten in diesem Fall als anwesend im Sinn von Art. 33 Abs. 1 
Satz 1 KommZG. Voraussetzung für eine Teilnahme mittels Ton-Bild-Übertragung ist die Angabe 
besonderer persönlicher Gründe. Gründe für eine virtuelle Teilnahme an Sitzungen können ins-
besondere pandemische Gründe, Krankheit, häusliche Quarantäne, berufliche Verhinderung o-
der die Pflege bzw. Betreuung von Angehörigen sein. Verbandsratsmitglieder, die mittels Ton-
Bild-Übertragung an der Sitzung teilnehmen wollen, müssen dies dem Vorsitzenden nach Zugang 
der Ladung spätestens bis zum 3. Arbeitstag vor der Sitzung schriftlich oder elektronisch unter 
Angabe eines der vorgenannten Gründe mitteilen. Sie erhalten für die Teilnahme vor der Sitzung 
einen Link, der per E-Mail an die vom Gremienmitglied zur Verfügung gestellte Mailadresse ver-
sandt wird. Die Verbandsräte sind aufgefordert, eine Teilnahme mittels Ton-Bild-Übertragung nur 
bei Bedarf in Anspruch zu nehmen und mitzuteilen, wenn sie nach dem Versand des Links statt 
mittels Ton-Bild-Übertragung in Präsenz an der Sitzung teilnehmen wollen. Weitere Vorausset-
zung der Teilnahme mittels Ton-Bild-Übertragung ist die Unterzeichnung einer Belehrung über 
die Teilnahme an Hybridsitzungen. 
 
(2) Der Verantwortungsbereich des Zweckverbands VGI beschränkt sich auf die Bereitstellung 
der Plattform zur audiovisuellen Zuschaltung. Ist entweder mindestens ein Verbandsrat zuge-
schaltet oder bestätigt ein Test, dass die Zuschaltmöglichkeit besteht, wird vermutet, dass der 
Grund für eine Nichtzuschaltung eines Verbandsrats nicht im Verantwortungsbereich des Zweck-
verbands VGI liegt. 
 
(3) Bei einer Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung ist eine Teilnahme an Wahlen nicht 
möglich. 
 
(4) Verbandsräte, die mittels Ton-Bild-Übertragung am nicht öffentlichen Teil der Sitzung teil-
nehmen, haben in eigener Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass die Übertragung in ihrem 
Verantwortungsbereich nur von ihnen wahrgenommen werden kann. Zuwiderhandlungen gelten 
als Verstoß gegen die geltenden Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflichten und können mit Ver-
hängen eines Ordnungsgeldes geahndet werden. 
 
(5) Die Möglichkeit zur Teilnahme an den Sitzungen des Zweckverbands VGI mittels Ton-Bild-
Übertragung besteht, soweit dies gesetzlich zulässig ist. 
 
 
§ 11 Zuständigkeit der Verbandsversammlung 
 
(1) Die Verbandsversammlung beschließt über die Angelegenheiten, soweit nicht nach dem Ge-
setz über die kommunale Zusammenarbeit, dieser Verbandssatzung oder nach besonderen Be-
schlüssen der Verbandsversammlung der Verbandsvorsitzende oder der Geschäftsleiter selbst-
ständig  entscheidet. 

 
Die Verbandsversammlung kann folgende Angelegenheiten nicht übertragen: 
1. die Erteilung von Weisungen zur Stimmabgabe im Verwaltungsrat der VGI AöR; 
2. die Änderung der  

a) Satzung des Zweckverbandes VGI,  
b) Satzung der VGI AöR;  

3. den Erlass, die Änderung oder Aufhebung von Satzungen, insbesondere von Satzungen zur 
Festsetzung und Erhebung von Umlagen und von Satzungen zur Regelung der Modalitäten 
und der Höhe von Entschädigungsleistungen;  

4. die Entlastung des Verbandsvorsitzenden;  
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5. die vermögensrechtlichen Entscheidungen von erheblicher Bedeutung;  
6. die Entscheidung über die Aufnahme und das Ausscheiden von Verbandsmitgliedern;  
7. die Entscheidung über die Auflösung des Zweckverbandes.  
 
(2) Die Vertreter/innen des Zweckverbandes sind bei der Stimmabgabe im Verwaltungsrat an 
Weisungen der Verbandsversammlung gebunden.  

 
 
§ 12  Rechtsstellung der Verbandsräte 
 
(1)   Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. 

 
(2)    Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, erhalten Ausla-
genersatz, insbesondere eine Reisekostenvergütung. Verbandsräte, die kraft Bestellung der Ver-
bandsversammlung angehören, erhalten eine angemessene Entschädigung.  
Das Nähere wird in einer Entschädigungssatzung bestimmt.  
 
 
§ 13 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 
 
(1)     Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen, soweit es sich nicht um 
Angelegenheiten handelt, die dem Geschäftsleiter zur selbstständigen Erledigung übertragen 
wurden.  
 
(2)     Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung. 
 
(3)     Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können dem Verbandsvorsitzen-
den unbeschadet des Art. 34 Abs. 2 KommZG  weitere Angelegenheiten zur selbstständigen 
Erledigung übertragen werden.  
 
 
§ 14 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden 

 
Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter sind ehrenamtlich tätig.  Unbeschadet des § 12 
erhält der Verbandsvorsitzende für seine Tätigkeit nach § 13 eine Aufwandsentschädigung, 
ebenso die Stellvertreter nach dem Maß ihrer  besonderen Inanspruchnahme.   
Das Nähere bestimmt eine Entschädigungssatzung. 
 
 
§ 15 Geschäftsstelle des Zweckverbandes und Geschäftsleiter 
 
(1) Der Zweckverband unterhält eine Geschäftsstelle. Die Geschäftsstelle soll bei der VGI AöR 
eingerichtet werden, die hierfür eine gesondert zu regelnde pauschale Vergütung erhält. 
 
(2) Die Geschäftsstelle unterstützt den Verbandsvorsitzenden bei der Erledigung der Verwal-
tungsgeschäfte, soweit nicht der Geschäftsleiter für diesen handelt. Insoweit untersteht die Ge-
schäftsstelle den Weisungen des Verbandsvorsitzenden. 

 
(3) Die Geschäftsstelle wird durch eine leitende Person geführt (Geschäftsleiter), die von der 
Verbandsversammlung bestellt wird. Geschäftsleiter soll der Vorstand der VGI AöR sein. Der 
Geschäftsleiter erhält für seine Tätigkeit keine Vergütung. 
 
(4) Dem Geschäftsleiter obliegt die Leitung der Geschäftsstelle. Durch Beschluss der Ver-
bandsversammlung, der der Zustimmung des Verbandsvorsitzenden bedarf, können dem Ge-
schäftsleiter Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden nach Art. 36 Abs. 2 KommZG ganz oder 
teilweise zur selbstständigen Erledigung übertragen werden. Durch gesonderten Beschluss der 
Verbandsversammlung können dem Geschäftsleiter mit Zustimmung des Verbandsvorsitzenden 
weitere Angelegenheiten zur selbstständigen Erledigung übertragen werden. Dies gilt nicht in den 
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Angelegenheiten, für die eine zwingende gesetzliche Zuständigkeit der Verbandsversammlung 
vorgesehen ist. 

 
(5) Der Geschäftsleiter hat den Verbandsvorsitzenden über alle wichtigen Angelegenheiten 
des Zweckverbandes rechtzeitig und laufend zu unterrichten. Er nimmt an den Sitzungen zur 
fachlichen Beratung und Unterstützung der Verbandsversammlung teil. 

 
(6) Der Geschäftsleiter ist im Umfang seiner Befugnisse zur Vertretung des Zweckverbandes 
nach außen befugt. Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen 
der Schriftform. 
 
 
§ 16 Dienstkräfte des Zweckverbandes 
 
(1) Beim Zweckverband sind keine hauptamtlichen Dienstkräfte tätig. 
 
(2) Der Zweckverband wird die vorhandenen Beamten/Beamtinnen des Zweckverbandes der 
VGI AöR im Rahmen der beamtenrechtlichen Vorschriften zuweisen, sofern dort eine amtsange-
messene Beschäftigung gewährleistet werden kann. Ist dies nicht möglich, gilt Absatz 5 entspre-
chend. 
 
(3) Die Regelung der beim Zweckverband verbleibenden dienst- und personalrechtlichen Ange-
legenheiten der der VGI AöR zugewiesenen Beamten/Beamtinnen richtet sich nach Art. 38 
KommZG. 

 
(4) Die nach geltendem Recht auszustellenden Urkunden für Beamte/Beamtinnen sind vom 
Verbandsvorsitzenden zu unterzeichnen. 

 
(5) Im Falle der Auflösung oder wesentlichen Änderung der Aufgaben der VGI AöR werden die 
Dienstkräfte der VGI AöR unter Wahrung ihres personal- und versorgungsrechtlichen Besitzstan-
des vom Zweckverband übernommen. 
 
 
§ 17 Wirtschafts- und Haushaltsführung 
 
Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverbandes gelten die Vorschriften über die 
Gemeindewirtschaft entprechend, soweit sich nicht aus dem Gesetz über die kommunale Zusam-
menarbeit etwas anderes ergibt. 
 
 
§ 18 Haushaltssatzung 
 
(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den Verbandsmitgliedern rechtzeitig, jedoch mindes-
tens einen Monat vor der Beschlussfassung bekannt zu geben. 
 
(2) Die Haushaltssatzung ist spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres zu be-
schließen und mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Haushaltsjahr ist das Kalen-
derjahr. 
 
(3) Die Haushaltssatzung wird, wenn eine rechtsaufsichtliche Genehmigung erforderlich ist, so-
gleich nach Erteilung der Genehmigung, sonst frühestens einen Monat nach der Vorlage an die 
Rechtsaufsichtsbehörde, sofern diese die Satzung nicht beanstandet, nach § 23 bekannt  ge-
macht. 
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§ 19 Deckung des Finanzbedarfs 
 
(1) Die Finanzierung der Aufgabe nach § 4 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 erfolgt nach einer gesonderten 
Umlage nach räumlichem Anfall der notwendigen Ausgleichsleistungen. Das Nähere bestimmt 
eine Ausführungsrichtlinie zu den allgemeinen Vorschriften. 
 
(2) Die Verbandsversammlung kann zur Finanzierung der Aufgaben nach § 4 Abs. 1 und Abs. 
5 durch einstimmigen Beschluss Sonderumlagen für Maßnahmen erheben, die die Veranlassung 
und das Interesse der betroffenen Verbandsmitglieder berücksichtigen. 
 
(3) Im Übrigen erhebt der Zweckverband zur Finanzierung seiner Aufgaben,  soweit diese 
nicht durch Einnahmen/Sonderumlagen gedeckt sind, von den Verbandsmitgliedern eine allg-
meine Aufwandsumlage für Betriebskosten und Investitionsausgaben, die auch den der VGI AöR 
zu erstattenden Eigenaufwand umfasst. Umlagemaßstab für die Verteilung der Umlage auf die 
Verbandsmitglieder sind zu 50 % die Einwohnerzahl zum Ende des vorvorhergehenden Haus-
haltsjahres und zu 50 % die Nutzplatzkilometer des vorvorhergehenden Haushaltsjahres der ei-
genwirtschaftlichen und gemeinwirtschaftlichen Verkehre im Gebiet des jeweiligen Verbandsmit-
glieds. 

 
(4) Die auf das Stadtgebiet Ingolstadt entfallenden Umlagen gemäß Abs. 1 bis Abs. 3 werden 
vom Verbandsmitglied INVG getragen; die Stadt Ingolstadt haftet für diese Verpflichtungen. 
 
 
§ 20 Festsetzung und Zahlung der Umlage 
 
(1) Die Umlagen nach § 19 Abs. 1 sowie Abs. 3 werden für jedes Rechnungsjahr neu festge-
setzt. Die Umlagen nach § 19 Abs. 2 werden maßnahmenbezogen festgesetzt. 
 
(2) Bei der Festsetzung der Umlagen ist anzugeben: 

 a) die Höhe des  nicht durch Einnahmen gedeckten laufenden Finanzbedarfs (Umlagen-
soll); 

 b) Bemessungsgrundlage; 
 c) Umlagesatz; 

 d) die Höhe der Umlagen für jedes Verbandsmitglied. 
 
(3) Die Umlagebeträge sind den einzelnen Verbandsmitgliedern durch schriftlichen Bescheid 
mitzuteilen (Umlagebescheid). 
 
(4) Auf die für das Haushaltsjahr im Haushaltsplan veranschlagten Verbandsumlagen werden 
von den Verbandsmitgliedern entsprechend dem Finanzierungsbedarf beim  Zweckverband VGI 
Vorschüsse erhoben. 
 
(5) Nach Vorlage der Einnahmeaufteilung für das jeweilige Kalenderjahr werden die endgülti-
gen Verbandsumlagen gem. § 19 Abs. 1 festgstellt und in dem darauffolgenden Haushaltsjahr 
bei der Festsetzung der Umlage gem. § 20 Abs. 2 berücksichtigt. Die bis dahin bereits geleisteten 
Umlagen werden jeweils angerechnet. 
 
(6) Nach Abschluss der Maßnahme, für die eine Sonderumlage gem. § 19 Abs. 2 erhoben 
wird, wird die endgültige Höhe der Sonderumlage festgestellt und in dem darauffolgenden Haus-
haltsjahr bei der Festsetzung der Umlagen gem. § 20 Abs. 2 berücksichtigt. Bereits geleistete 
Umlagen werden jeweils angerechnet. 
 
 
§ 21 Kassenverwaltung 
 
Die Kassengeschäfte werden von der vom Zweckverband mit der Buchführung beauftragten 
Stelle  geführt. 
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§ 22 Örtliche und überörtliche  Prüfung 
 
(1) Die Jahresrechnung des Zweckverbandes ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des 
Haushaltsjahres aufzustellen und dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Ingolstadt zur Prüfung 
zuzuleiten. Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Ingolstadt führt dann die Prüfung durch (örtli-
che Rechnungsprüfung). Sodann wird sie der Verbandsversammlung zur Feststellung und Ent-
lastung vorgelegt. 
 
(2) Für die überörtliche Prüfung   gilt Art. 43 Abs. 2 KommZG i.V.m.  Art. 91 der Landkreisord-
nung. 
 

 
§ 23 Öffentliche Bekanntmachungen 
 
Satzungen, Verordnungen und sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes 
werden im Amtsblatt der Regierung von Oberbayern amtlich bekannt gemacht. Die Verbandsmit-
glieder weisen in der für die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf diese 
Bekanntmachungen hin. Die Satzungen und Verordnungen können in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes eingesehen werden. 
 
 
§ 24 Anwendbare Vorschriften 
 
Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit, im Übrigen die für Landkreise anzuwendenden Vorschriften 
entsprechend. 
 
 
§ 25  Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 
 
(1) Abweichend von § 7 Abs. 1 wird die Verbandsversammlung zu ihrer ersten Sitzung von 
der Aufsichtsbehörde einberufen. Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsversammlung auch 
einberufen, wenn der Vorsitzende und seine Stellvertreter verhindert sind und die Tagung der 
Verbandsversammlung unaufschiebbar ist. 
 
(2)  Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den Verbandsmitgliedern und bei 
Streitigkeiten der Mitglieder des Zweckverbandes untereinander aus dem Verbandsverhältnis ist 
die Aufsichtsbehörde zur Schlichtung anzurufen. 
 
 
§ 26 Auflösung und Abwicklung 
 
(1) Die Auflösung des Zweckverbandes bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungs-
mäßigen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung und der Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde. Die Auflösung ist wie die Verbandssatzung bekannt zu machen. 
 
(2) Wird der Zweckverband aufgelöst, ohne dass seine bisherigen Aufgaben auf eine andere 
juristische Person des öffentlichen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit übergehen, so sind die Be-
amten und Versorgungsempfänger von den Verbandsmitgliedern im Verhältnis ihrer Stimmrechte 
gemäß § 6 im Zeitpunkt der Auflösung zu verteilen. 

 
(3) Findet eine Abwicklung statt, so haben die Verbandsmitglieder das Recht, die auf ihrem 
Gebiet belegenen Gegenstände des Verbandsvermögens zum geschätzten Zeitwert zu überneh-
men. Im Übrigen ist das Vermögen nach Befriedigung der Gläubiger an die Verbandsmitglieder 
unter Anrechnung der übernommenen Gegenstände nach der Stimmzahl nach § 6 im Zeitpunkt 
der Auflösung zu verteilen. 
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(4) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, ohne dass dadurch der 
Zweckverband aufgelöst wird, so wird es mit dem Betrag abgefunden, den es bei der Auflösung 
erhalten würde, wenn der Zweckverband  zum Zeitpunkt seines Ausscheidens aufgelöst werden 
würde. Der Abfindungsanspruch wird drei Jahre nach dem Ausscheiden, spätestens im Fall der 
Auflösung des Zweckverbandes fällig. Die Beteiligten können für die Berechnung und die Fällig-
keit des Abfindungsanspruches eine abweichende Regelung vereinbaren; insbesondere kann 
vereinbart werden, dass das ausscheidende Verbandsmitglied die auf seinem Gebiet belegenen 
Gegenstände des Verbandsvermögens unter Anrechnung auf seinen Abfindungsanspruch zum 
geschätzten Zeitwert übernimmt. 
 
 
§ 27 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Verbandssatzung tritt am 1. April 2023 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 31. Mai 2022 (OBABl S. 212) außer Kraft 
 
 
 
 


